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LICHTBLICK—ein Leitfaden zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

•
Bericht von einem ökumenischen Projekt in der Pfalz
Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei den Veranstalterinnen dieser Tagung dafür bedanken, dass sie mich in meiner Eigenschaft als Mitautorin der Broschüre Lichtblick und als Gleichstellungsbeauftragte des Bistums Speyer darum gebeten haben, bei Ihnen auf Ihrer Tagung das Projekt „LICHTBLICK - ein Leitfaden zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ vorzustellen.

Diese Vorstellung ist mir aus zweierlei Gründen ein großes Anliegen:

Zum einen, weil ich heute ein außergewöhnliches Projekt der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen von drei wichtigen Institutionen in der Stadt Speyer vorstellen darf: Es sind dies die Evangelische Kirche der Pfalz, vertreten durch Claudia Enders-Götzelmann, das Bischöfliche Ordinariat Speyer und die Stadt Speyer vertreten durch Ute Brommer vom Frauenbüro und Ria Krampitz vom Seniorenbüro, also drei Kräfte in Speyer, die das städtische und gesellschaftliche Leben prägen, deren Zusammenarbeit jedoch durchaus nicht selbstverständlich ist.

Zum anderen habe ich mich seit mehreren Jahren mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf beschäftigt und es freut mich, dass dieses Thema auch in Ihrem Kreis und in Ihren Einrichtungen Raum gewinnen kann.
Ein Blick in die Medien heute oder die Fortbildungsprogramme, nicht zuletzt auch in Ihre Einrichtungen zeigt, dass dieses Thema gesamtgesellschaftlich und für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder schon wichtig ist oder jeden Tag wichtig werden kann. Es kann gar als Herausforderung bezeichnet werden, wenn täglich neben der „normalen“ Berufstätigkeit  für andere Menschen gesorgt werden muss oder aber auch dann, wenn Beschäftigte innerhalb kurzer Zeit erfahren oder auch sehr plötzlich der Situation gegenüberstehen, dass sie nun die Betreuung von Familienangehörigen übernehmen müssen, weil diese durch schwere Krankheit auf einmal auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Bevor ich nun auf unser konkretes Projekt, nämlich das Erstellen der Broschüre „LICHTBLICK“, näher zu sprechen komme, lassen Sie mich zunächst allgemein die Situation von Pflegenden, besonders von berufstätigen Pflegenden, skizzenhaft darstellen
I. 
Die Problematik der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

1.
Aktuelle Fakten und Zahlen - Wie viele Erwerbstätige sind betroffen?

Uns allen gut bekannt ist das, was in den letzten Monaten immer wieder als Stichwort bzw. Schlagwort in den Medien auftaucht, nämlich die demografische Entwicklung, mit der gemeint ist, dass die Anzahl der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns zunehmend wächst und die Zahl der Neugeborenen mehr und mehr abnimmt. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, die deutsche Bevölkerung enthält zurzeit weltweit den höchsten Anteil alter Menschen und den niedrigsten Anteil junger Menschen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wird die Bevölkerung in Deutschland zwischen 2004 und 2040 um 4 Mio. zurückgehen wird. Dies wirkt sich besonders stark bei der Gruppe der Erwerbstätigen mit 7,4 Mio. und bei der Gruppe der Jugendlichen mit 4 Mio. aus. Die Zahl der Rentner und vor allem auch der Rentnerinnen nimmt dagegen jedoch kontinuierlich zu: Sie wird um 7,1 Mio. ansteigen. (Vgl. Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege, Tagungsdokumentation, 2. November 2006, Hrsg. Vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen , Februar 2007, S. 43) Vielleicht haben Sie dies in Ihrer eigenen Einrichtung auch schon bemerken können: Der Anteil der unter 29-jährigen Erwerbspersonen nimmt ab, der Anteil der über 40-jährigen Erwerbspersonen nimmt zu und wird in der Zeit von 2005 bis 2010 weiter ansteigen; ab 2015 wird der Anteil der über 50-jährigen Erwerbspersonen noch einmal stark zunehmen. (Tagungsdokumentation S. 33).
Auch für die Anzahl der Menschen, die intensiver Betreuung oder direkter Pflege bedürfen, gibt es aussagekräftige Zahlen:

In der Bundesrepublik leben derzeit rund 2,08 Millionen pflegebedürftiger Menschen im Sinne des SGB XI. 69% dieser Pflegebedürftigen, das sind 1,44 Millionen, werden zu hause versorgt, ein Großteil davon allein durch Familienangehörige. Viele dieser Familienangehörigen sind parallel zu ihrer Pflegetätigkeit auch berufstätig: TNS Infratest hat in einer Erhebung ermittelt, dass 40% der Hauptpflegepersonen gleichzeitig berufstätig sind. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass insgesamt viel mehr Menschen Pflege, Beratung und Unterstützung benötigen, als die amtliche Statistik aufgrund ihrer Orientierung am SGB XI erfasst. Folglich ist auch davon aus zu gehen, dass es erstens  insgesamt auch mehr Personen gibt, die sich um einen pflege- oder hilfsbedürftigen Angehörigen kümmern und zweitens damit auch mehr pflegende Erwerbstätige. (vgl. Tagungsdokumentation S. 17).
2. Welche Gruppe von Erwerbstätigen ist vorwiegend betroffen?
In die Situation, Pflege für einen nahe stehenden erwachsenen Angehörigen erbringen zu müssen/wollen, kann jede und jeder kommen - unabhängig von Alter und Geschlecht. Untersuchungen belegen jedoch, dass heute in besonderem Maße verheiratete Frauen im Alter zwischen 41 und 50 Jahren von dieser Form der Vereinbarkeitsproblematik betroffen sind. 
Bei der Beteiligung von Männern an der Pflege zeichnen sich heute zwei Trends ab: Männer beteiligen sich zwar heute kaum in einem nennenswerten Umfang an der praktischen Pflege von Eltern bzw. Schwiegereltern, mit der Unterstützung oder Pflege von behinderten Kindern oder Partnerinnen sind sie aber auch heute schon betraut. Wenn Männer in Pflegesituationen miteinbezogen sind, so übernehmen sie seltener die direkte Pflege (also persönliche oder körpernahe Pflege) der Angehörigen, sondern sie kümmern sich eher mittelbar um die mit der Pflege zusammenhängende Aufgaben zur Unterstützung der eigentlichen Pflegetätigkeit wie beispielsweise das Einholen von Erkundigungen, Behördengänge, Organisation des Pflegedienstes oder schriftliche Tätigkeiten. 
In den letzten Jahren hat sich jedoch das Selbstverständnis von Männern gewandelt. Zunehmend mehr Männer möchten nicht mehr nur die Ernährer sein, sondern wollen sich auch in anderen familiären Bereichen wie Beteiligung an der Haushaltsführung, Kinderbetreuung und –erziehung engagieren. Abgesehen davon, dass aufgrund der veränderten Altersstruktur in der Bundesrepublik zahlenmäßig der „Pool“ der pflegebereiten Frauen abnehmen wird, werden Männer zukünftig auch aufgrund des gerade beschriebenen veränderten Rollenverständnisses häufiger und intensiver in die Entscheidung mit eingebunden werden, wer welche -pflegerischen Aufgaben übernimmt und wie diese neue Situation dann mit beruflichen Anforderungen zu vereinbaren ist.
Ein Blick in die Betriebe und Behörden heute zeigt, dass die Anzahl der mit pflegerischen Aufgaben betrauten Beschäftigten zwischen verschiedenen Branchen und Betrieben sehr unterschiedlich sein kann. In Unternehmen mit hohen Frauenanteilen und/oder hohen Anteilen von Beschäftigten innerhalb der Altersgruppe der 40-50 jährigen ist von einer größeren Anzahl pflegender Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszugehen als in Bereichen, in denen hauptsächlich Männer oder junge Frauen beschäftigt sind. 
Dies wird sich zumindest in der Frage der geschlechtsspezifischen Verteilung der Pflege ändern, denn es lässt sich bereits heute noch eine weitere Entwicklung absehen:
Die Veränderungen im Erwerbs- und Bildungsverhalten der Frauen tragen dazu bei, dass diese nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie bisher zur Verfügung stehen werden. Töchter und Ehefrauen im sechsten Lebensjahrzehnt, die sich bislang in besonderem Maße der Familienpflege verschrieben haben, waren seltener erwerbstätig oder gaben ihre Erwerbstätigkeit im Pflegefall häufig auf.

Dies ist für die kommende Frauengeneration nicht mehr in gleicher weise zu erwarten. Die nach 1960 geborenen Frauen sind in viel größerem Umfang erwerbstätig und werden, da sie wegen ihrer Qualifizierung besser bezahlte und interessantere Aufgaben wahrnehmen, nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit ihre Arbeit aufgeben (vgl. Tagungsdokumentation S. 16).
Zu bedenken ist auch, dass die Anzahl der Ein-Kind Familien in den letzten Jahren gestiegen ist, das bedeutet, dass es mehr und mehr Familien gibt, die „nur“ einen Sohn (im Sinne von: nicht Tochter und Sohn) haben somit den Söhnen und nicht wir früher oft den Töchtern die Sorge um die alten Eltern obliegt.

Auch dies wird dazu führen, dass die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf kein rein weibliches Thema mehr ist oder sein wird, sondern Männer und Frauen in gleicher weise vor neu zu lösenden Aufgaben gestellt sind.

3.
Welcher Art und in welchem Zusammenhang leisten Erwerbstätige Unterstützung?

Die Pflege älterer Angehöriger kann ein breites Spektrum von Aufgaben und Anforderungen umfassen. Welche Art der Unterstützung in welchem zeitlichen Rahmen im Einzelfall erforderlich ist, hängt dabei nicht nur von der gesundheitlichen Verfassung des Pflegebedürftigen ab, sondern wird durch eine ganze Reihe weiterer Faktoren beeinflusst: beispielsweise ob die pflegebedürftige Person mit der Unterstützung leistenden Person in einem Haushalt lebt, ob die unterstützungsleistende Person zusätzlich noch eigene Kinder zu versorgen hat, inwiefern andere Familienmitglieder wie Ehepartner, Kinder, Geschwister die Pflegeperson unterstützen, wie die finanziellen Gegebenheiten aussehen u. a. Dementsprechend kann die geleistete Hilfe von gelegentlichen Besuchen über regelmäßige Unterstützung bei der Haushaltsführung bis hin zu einer rund um die Uhr Betreuung variieren. Allgemein lassen sich Hilfe und Pflegeleistungen grob einteilen in
· Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Körperpflege, Hilfe beim An- und Auskleiden, bei der Nahrungsaufnahme, bei Toilettengängen u. a. (= Pflege)

· Unterstützung bei instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Hilfe bei der Haushaltsführung, bei Arztbesuchen und Behördengängen, bei Reparaturen u. a.

· emotionale Unterstützung

· finanzielle Unterstützung

· Organisation von Hilfe und Unterstützungsleistungen, wenn die Unterstützung auf Grund räumlicher Trennung zu den pflegebedürftigen Angehörigen aus der Entfernung organisiert wird (long distance care).
Der benötigte zeitliche Aufwand für die geleistete Pflege ist individuell sehr unterschiedlich und hängt vor allem von der Art der Unterstützung ab. Untersuchungen zeigen, dass nahezu 70 % der betroffenen Erwerbstätigen den hilfebedürftigen Angehörigen zumindest für einige Stunden pro Tag zur Verfügung stehen. 

Was die Dauer der Pflegetätigkeit betrifft, so ermittelte eine kanadische Studie, dass 15 % der Erwerbstätigen weniger als ein Jahr, 21 % zwischen einem und zwei Jahren und 38 % zwischen fünf und zehn Jahren Unterstützung leisten. 13 % versorgten ihre Angehörigen sogar mehr als zehn Jahre. 

4.
Welche privaten und beruflichen Auswirkungen hat die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege? 

Die Unterstützung eines pflegebedürftigen Familienmitgliedes stellt zunächst grundsätzlich eine zusätzliche Belastung für jemanden dar, der gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Wie stark sich jedoch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte tatsächlich belastet fühlen, ist nicht nur von der Art der geleisteten Unterstützung und dem erforderlichen zeitlichen Aufwand abhängig, sondern wird auch maßgeblich durch die individuellen Belastungsschwellen und Bewältigungsmöglichkeiten beeinflusst. So kann es sein, dass eine vollzeitbeschäftigte Frau, die gleichzeitig ein Elternteil intensiv betreut und hierbei auf die Hilfe weiterer Familienmitglieder zurückgreifen kann, sich weniger belastet fühlt als eine allein stehende Teilzeitbeschäftigte, die das gleiche Ausmaß an Hilfe und Pflege erbringt aber kaum Unterstützung von anderen erhält.
Zu der Frage, inwieweit sich die individuellen Belastungen bei einer nur schwierigen Vereinbarkeit von beruflichen, pflegerischen und sonstigen privaten Anforderungen und Verpflichtungen auf das Privatleben auswirken können, liegen z. Z. nur wenige Erkenntnisse vor. Immer wieder berichten Betroffene jedoch über
· erhebliche emotionale Belastungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Unterstützung des Angehörigen stehen;

· Unzufriedenheit, weil nicht mehr genügend Zeit für sich, die eigene Familie oder für andere soziale Aktivitäten zur Verfügung steht und über körperliche Beschwerden und Beeinträchtigungen – diese können mit der durch die Pflegetätigkeit verursachten zusätzlichen Belastungen in Verbindung stehen 

Über die Auswirkungen einer mangelnden Vereinbarkeit auf dem Arbeitsplatz bzw. die Erwerbstätigkeit ist dagegen sehr viel mehr bekannt.  Zu nennen sind hier insbesondere:

· das Versäumen von Arbeitszeit und Arbeitsunterbrechungen auf Grund unvorhergesehener Not- und Zwischenfälle, wegen zu erledigender Arztbesuche, Krankheit der pflegebedürftigen Person, oder Ausfall der organisierten Betreuung u. w.; 
· Beeinträchtigungen des Leistungsvermögens auf Grund von körperlicher und psychischer Überlastung durch die Doppel- oder Dreifachbeanspruchung (Erwerbstätigkeit, Familie, Pflege); wegen Angst und Sorge um den pflegebedürftigen Angehörigen, insbesondere wenn die unterstützungsbedürftige Person allein zu Hause ist oder weil häufig  telefoniert werden muss (zur Kontrolle, ob zu Hause alles in Ordnung ist oder  beispielsweise zur Organisation von Unterstützungsleistungen);
· verwehrte Chancen für Karriere und Weiterbildung, weil Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig Aufstiegschancen auf Grund der häuslichen Pflegeverantwortung verwehren statt Hilfen für eine bessere Vereinbarkeit bereitzustellen oder weil pflegende Beschäftigte sich wegen der Verpflichtungen daheim nicht in der Lage sehen, über die reguläre Arbeitszeit hinaus zu einer Fortbildungsveranstaltung außer haus zu sein 
· Reduzierung der Arbeitszeit;
· Beendigung der Erwerbstätigkeit und schließlich
· Einkommenseinbußen, die nicht nur momentan spürbar sind sondern sich auch nachteilig auf die zukünftige Altersvorsorge auswirken. 
5.
Kann Erwerbstätigkeit pflegende Angehörige entlasten?
Neben diesen ungünstigen Auswirkungen auf den Arbeitsplatz kann die Erwerbstätigkeit aber auch entlastende Funktionen für Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen haben. Möglicherweise kann die Erwerbstätigkeit sogar die negativen Folgen bzw. die Belastungen, die die Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger häufig begleiten, abschwächen. Dieser positive bzw. (Puffer( Effekt scheint insbesondere dann zum Tragen zu kommen, wenn ältere Angehörige unterstützt werden, die auf Grund psychischer Veränderungen problematische Verhaltensweisen zeigen. Der Arbeitsplatz wird so zu einem (Rückzugsort( von familiären Verpflichtungen, an denen man die Ausübung der Pflegetätigkeit unterbrechen kann. 

Als weitere positive Aspekte der Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit bei gleichzeitiger Pflegetätigkeit werden von Betroffenen genannt:

· berufliche Ziele können weiter verfolgt werden;
· man hat das Gefühl, die eigenen Lebensumstände noch kontrollieren zu können;
· soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen wird erfahren und angenommen ;

· das Familieneinkommen ist höher, so dass es besser möglich ist, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu können;

· andere Familienmitglieder sind mehr zur Hilfe bereit;

· neben den familiären Aufgaben bestehen weiterhin intellektuelle Anforderungen

· die berufliche Tätigkeit wird als Abwechslung zu Beschränkungen und Routine der häuslichen und pflegerischen Situation erlebt.
So lässt sich also festhalten, dass die Erwerbstätigkeit nicht selten ein Gegengewicht zu der emotionalen und psychisch belastenden Unterstützung für hilfe- und pflegebedürftige Personen bildet.

6. Welche Auswirkungen hat die Notwendigkeit der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege auf die Betriebe?
Gelingt es nicht, die verschiedenen familiären und beruflichen Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, so berührt dies auch unmittelbar betriebliche Belange. In Betriebsumfragen werden von Unternehmensführungen insbesondere die folgenden negativen Auswirkungen berichtet:

· erhöhte Abwesenheitsraten und unvorhersehbare Fehlzeiten von Beschäftigten;
· verminderte Produktivität und Belastbarkeit der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
· höherer Krankenstand;
· verminderte Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmoral;
· Verlust qualifizierter Arbeitskräfte bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit und schließlich 
· Zusatzkosten für die Anwerbung und Ausbildung neuer Arbeitskräfte
Es liegt auf der Hand, dass die beschriebenen Nachteile für Betriebe mit Kosten verbunden sind. Genaue Angaben dazu gibt es meines Wissens nicht, es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten erheblich sein können.

Abgesehen von der betriebs- oder volkswirtschaftlichen Komponente des Problems ist es für ein Unternehmen heute absolut notwendig, pflegende Angehörige betrieblich zu unterstützen: 

Auf Grund der bereits aufgezeigten demografischen und sozial-strukturellen Trends werden immer weniger Personen - insbesondere Frauen - bereit und in der Lage sein, ihre Erwerbstätigkeit auf Grund pflegerischer Verpflichtungen aufzugeben. Gleichzeitig werden Unternehmen und Behörden zukünftig stärker als bisher darauf angewiesen sein, Frauen als Arbeitskräfte zu gewinnen und diese auch in führende Positionen zu integrieren. Dies bedeutet aber auch, den Interessen der Mitarbeiterschaft nach einer Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie, d. h. sowohl von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung als auch von Erwerbstätigkeit und Pflege, entgegen zu kommen. Nur Betriebe, die die Wünsche von Frauen und Männern nach einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit, Karriere und Familie berücksichtigen und fördern, können sich mittel- und langfristig motiviertes engagiertes und qualifiziertes Personal sichern und sich damit erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Zusammenfassung:

Eine große Zahl der Erwerbstätigen erbringen familiäre Unterstützungsleistungen für erwachsene Angehörige; ihre Anzahl wird in den nächsten Jahren noch steigen. Die Art der Unterstützung reicht dabei von der Organisation der Hilfen bis hin zur rund um die Uhr Pflege. Ungelöste Konflikte bei der Vereinbarkeit der verschiedenen beruflichen und familiären Verpflichtungen  können negative Auswirkungen sowohl auf das Privatleben und den Arbeitsplatz der Erwerbstätigen als auch auf den Betrieb insgesamt haben. Ebenso sind positive Effekte sowohl für Betriebe als auch für die Betroffenen zu verzeichnen, wenn die Vereinbarkeit relativ problemlos funktioniert. Die Einführung von betrieblichen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege kann somit sowohl für die Beschäftigten als auch für Betriebe große Vorteile mit sich bringen. 
II.
Lichtblick – Ein Leitfaden zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Speyer

Auf dem Hintergrund dieser Situation, die durchaus in den Einrichtungen der Evangelischen Kirche der Pfalz; des Bischöflichen Ordinariates Speyer und auch bei der Stadtverwaltung Speyer zu spüren sind, entstand die Idee, als eine konkrete Maßnahme zur Unterstützung pflegender Beschäftigte eine Broschüre zu entwickeln, die ein Wegweiser sein sollte, um dann, wenn eine Pflegesituation konkret eintritt, mit anderen Menschen oder mit Institutionen Kontakt aufzunehmen, die Beratung, Hilfe und Unterstützung in dieser für viele unvermittelt eintretenden  und deswegen sehr belastenden Situation anbieten können.

1.
 „Die Eltern“ – der Broschüre „LICHTBLICK“

Wie kam es nun im Einzelnen dazu, dass sich Frauen aus drei unterschiedlichen Institutionen zusammengetan haben, um miteinander eine Broschüre herauszugeben? Lassen Sie mich kurz auf die beiden „Eltern“ der Broschüre eingehen, auf den „Runden Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ in Speyer und auf die „Geschichte“ der ökumenischen Zusammenarbeit zwischen den Gleichstellungsbeauftragten der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche und der Stadt Speyer.

1.1 
Der „Runde Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ der Speyerer 

Behörden 

Speyer, ein Mittelzentrum von etwa 50.000 Einwohnern innerhalb des Rhein-Neckar-Dreiecks, ist weithin bekannt durch den Speyerer Dom, der in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen worden ist, durch das Historische Museum der Pfalz, in dem immer wieder Aufsehen erregende Ausstellungen stattfinden, sowie durch die Gedächtniskirche, die an die Protestation der evangelischen Reichsstände auf dem Speyerer Reichstag von 1529 erinnert.
 In Speyer arbeiten mehr als 23.000 Menschen. Viele davon, vor allen Dingen auch aus dem Umland von Speyer, arbeiten in regionalen wie überregionalen Verwaltungseinrichtungen, wie Stadt Speyer, Finanzamt, Landesrechnungshof, Landesbibliothek, Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz und Deutsche Rentenversicherung, um nur einige zu nennen.

1995 wurde das Landesgleichstellungsgesetz für Rheinland-Pfalz erlassen und damit die Förderung der Gleichstellung und der Abbau von beruflichen Nachteilen für Frauen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Der Geltungsbereich des Landesgleichstellungsgesetzes erfasst weite Bereiche des öffentlichen Dienstes von Rheinland-Pfalz. So kam es, dass sich die Gleichstellungsbeauftragten der Speyerer Behörden seit 1997 im Speyerer Arbeitskreis „Gleichstellung“ unter der Koordination von Inge Trageser-Glaser vom Frauenbüro der Stadt Speyer regelmäßig trafen. Ziemlich bald wurde den Gleichstellungsbeauftragten klar, dass Fragen der familienfreundlichen Personalpolitik und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht allein im Kreis der Gleichstellungsbeauftragten diskutiert werden konnten. Sollten tatsächlich familienfreundliche Verbesserungen in den Behörden erreicht werden, so musste das Forum ausgeweitet werden und Verantwortliche der Personalbüros bzw. der Personalräte mit einbezogen werden. So entstand 2001 der „Runde Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, der sich seit dem zwei Mal jährlich trifft. Mittlerweile sind etwa 20 Speyerer Behörden, unter ihnen --neben den oben bereits genannten -- der Landeskirchenrat von evangelischer Seite und das Bischöfliche Ordinariat Speyer von katholischer Seite als Behörden am „Runden Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ versammelt.
 In den ersten Jahren ging es hauptsächlich um die Frage von verbesserten Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Beschäftigte in den Speyerer Behörden. Die Autorinnen der Broschüre wollten jedoch den Blick weiten und auf eine andere Gruppe von Beschäftigten hinweisen, die Familie und Berufstätigkeit miteinander meistern müssen: nämlich diejenigen, die die Betreuung von älteren behinderten Kindern, von Ehepartnern und Ehepartnerinnen oder von Eltern mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren mussten.

1.2. 
Die Zusammenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten von Seiten der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche und der Stadt

Unabhängig von der Zusammenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten im Arbeitskreis „Gleichstellung“ oder beim „Runden Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ hatten sich Ute Brommer vom Frauenbüro der Stadt Speyer, Claudia Enders-Götzelmann, theologische Referentin und Gleichstellungsbeauftragte beim Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz, und auch ich schon in früheren Aktionen kennen gelernt: Seit langem besteht eine Zusammenarbeit zwischen dem Frauenbüro der Stadt Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz bei der Fahnenaktion im November, beim Internationalen Tag „Nein zur Gewalt gegen Frauen“. Im Juli 2006 hatten wir drei Frauen in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Verbänden und Initiativen eine große Ausstellung nach Speyer geholt: nämlich „Frauen in Christliche Frauen im Widerstehen gegen den Nationalsozialismus. „Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück 1939 – 1945“. Aufgrund dieser „Geschichte“ und der positiven und freundschaftlichen Zusammenarbeit lag es nahe, dass die Autorinnen zusammen mit Ria Krampitz vom Seniorenbüro der Stadt Speyer, sich des Projektes „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ in Speyer annehmen wollten.

2.
Das Projekt „Broschüre“: die wesentlichen Schritte

Als die Idee zum Verfassen der Broschüre Gestalt angenommen hatte, haben wir sie unseren Vorgesetzten vorgestellt. Keiner hatte Einwände, vor allem die Leitungen der evangelischen und der katholischen Kirche waren offen für dieses Projekt, weil es in einer Linie mit den gemeinsamen Anstrengungen der Kirchen in ihrem Einsatz für das Leben, wie zum Beispiel „Woche für das Leben“ oder „Leben bis zuletzt“ zu sehen ist: Uns allen war – ohne große Worte machen zu müssen -- klar, dass die kirchlichen Arbeitgeber in einer besonderen Verantwortung stehen, es ihren Beschäftigten möglich machen zu müssen, sich „bis zuletzt“ in einer ihnen entsprechenden Form um ihre Angehörigen kümmern zu können.

Nach einigen Vorgesprächen wurde das Projekt der Broschüre bei einem Treffen des „Runden Tisches“ im Oktober 2005 vorgestellt und um Unterstützung geworben. Der „Runde Tische“ sagte zu, dieses Projekt mitzutragen. Auf Nachfrage hin erklärten sich auch einige Frauen bereit, mitzumachen. Es waren dies hauptsächlich Beschäftigte aus dem Bereich der Krankenkassen, die wertvolle Hinweise zur Finanzierung bei der Pflegeversicherung geben konnten.

Als es darum ging, die Zielgruppe der Broschüre zu bestimmen, stellte sich schnell Folgendes heraus: Da der „Runde Tisch“ mit eingebunden war, sollte sich die Broschüre in erster Linie an die Beschäftigten der Speyerer Behörden, deren Gleichstellungsbeauftragte und Personalverantwortliche richten. Daher sollten Unterstützungsmöglichkeiten genannt werden, die hauptsächlich in der Stadt Speyer zu finden sind. Da allerdings viele Beschäftigte der Speyerer Behörden aus dem Umfeld von Speyer kommen, sollte die Broschüre gleichzeitig darauf hinweisen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es grundsätzlich gibt, damit Betroffene, die an anderen Orten wohnen, an ihrem Wohnort nach dem Vorhandensein der entsprechenden Unterstützungseinrichtungen fragen konnten. Das Autorinnenteam erkannte nämlich sehr bald, dass es nicht möglich wäre, alle Institutionen, Einrichtungen, Selbsthilfegruppen oder Arbeitskreise zu benennen, die im Umfeld von etwa 40 – 50 km von Speyer angesiedelt waren. Hinzu kommt die Besonderheit, dass der Rhein die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bei Speyer voneinander trennt, so dass zwar viele Beschäftigte von der anderen Rheinseite, also Baden-Württemberg, nach Speyer zum Arbeiten kommen, die sozialrechtlichen Strukturen in Baden-Württemberg jedoch in einigen Punkten anders sein können und es den Autorinnen nicht möglich war, diese komplexe Materie sinnvoll in eine Broschüre darzustellen.

Im Gespräch zwischen den Autorinnen wurde dann als nächstes erörtert, welche Hilfsangebote aufgezählt werden sollten. Gedacht war, dass mit dieser Broschüre Beschäftigte einen schnellen Zugang zu Informationen bekommen sollten, wenn beim Eintritt einer Pflegesituation innerhalb kürzerer Zeit Beratung, Unterstützung und Hilfe ausfindig gemacht werden sollten. Bereits nach kurzer Zeit wurde klar, dass die Broschüre folgende Schwerpunkt haben sollte: 
· Beratung und Information für Angehörige, wie Angehörigengesprächskreise ,Beratungs-und Koordinierungsstellen, Selbsthilfegruppen;

· Hilfen und Unterstützung, ambulante Pflegedienste, mobile soziale Dienste, Pfarrgemeinden und Kirchengemeinden;

· rechtliche und finanzielle Regelungen, wie arbeitsrechtliche Bestimmungen, Dokumentenmappe und Patientenverfügung;

· Abschiednehmen und Tod, wie z. B. ambulantes Hospiz – palliative Beratungsstellen, stationäres Hospiz, Trauercafe „Phönix“.

In einem weiteren Teil, dem Anhang, sollten ausführliche Internet-Adressen und Telefon-Nummern sowie weiterführende Literatur genannt werden, anhand derer sich Betroffene unabhängig von ihrem Wohnsitz schnell und unbürokratisch Informationen einholen könnten.

Es begann also innerhalb der Gruppe der Autorinnen ein eifriges Sammeln und Zusammentragen. Wir machten dabei alle die Erfahrung, dass unser Vorhaben auf großen Anklang stieß und sehr positiv aufgenommen wurde. Besonders jene Einrichtungen, die sich mit der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und deren Angehörigen beschäftigten, waren sehr davon angetan, dass ihre Arbeit auf diese Weise öffentlich wurde. Darin haben wir – vor allem wir beide aus der Kirche—dann auch einen besonderen Auftrag gesehen.

Nachdem dann ein erster Entwurf der Broschüre fertig gestellt war, wurde er an die so genannten „Expertinnen“ verschickt. Sie wurden darum gebeten, aus ihrem Blickwinkel den Text sorgsam durchzulesen und uns auf Unvollständigkeiten oder Fehler aufmerksam zu machen. Als „Expertinnen“ hatten wir vorher angefragt: 

· die Leiterinnen der Sozialstationen bzw. der Beratungs- und Koordinierungsstellen;

· zwei Mitarbeiterinnen der Krankenkasse;

· eine Mitarbeiterin, die bereits drei Personen gepflegt hatte;

· eine Mitarbeiterin der Diakonie und der Caritas, die jeweils für den Fachbereich ambulante Pflege bzw. Sozialstationen zuständig waren.

Die Mitarbeiterinnen gaben uns wertvolle Hinweise, vor allem für den rechtlichen Teil im Hinblick auf die Pflegeversicherung und die Finanzierung von Pflegetätigkeiten. 

Nachdem dann die Broschüre so weit fertig gestellt war, wurden beim nächsten Treffen des „Runden Tisches“ einige Auszüge der Broschüre per Folien den Anwesenden gezeigt und noch einmal um finanzielle Unterstützung geworben. Bereits vorher waren alle Betriebe des „Runden Tisches“ angeschrieben worden mit der Bitte um finanzielle Unterstützung.

Wie vielleicht nicht anders zu erwarten, fiel die finanzielle Unterstützung zunächst sehr gering aus. Erst nach dem die Folien mit einem kurzen Projektbericht bei der Sitzung des „Runden Tisches“ vorgestellt wurden, waren mehrere Behördenleiter bereit, sich finanziell zu beteiligen. Es zeigte sich, dass einige öffentliche Verwaltungen keinen Etat für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit haben. Es wurde dann ausgemacht, dass die Behörden einen Beitrag in der Form eines Kaufes von Broschüren leisten konnten. 

In den letzten Arbeitstagen vor Weihnachten war dann die letzte Druckfahne gelesen. Wir verteilten die Broschüren zu Beginn des neuen Jahres, da wir davon ausgegangen sind, dass viele Behörden oder auch Institutionen vor Weihnachten mit weihnachtlicher Post eingedeckt werden und die Gefahr zu groß war, dass die Broschüre „Lichtblick“ unter der anderen Post einfach liegen bleibt und vergessen wird.

Wir haben dann die Broschüre in den Krankenhäusern in Speyer, in vielen Apotheken und Arztpraxen, bei der Ökumenischen Sozialstation sowie bei allen Behörden, die am „Runden Tisch“ versammelt sind, verteilt und darum gebeten, sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich zu machen. Insgesamt war das Echo und die Akzeptanz für die Broschüre sehr groß. Wir haben gemerkt, dass auf vielen Seiten ein großer Informationsbedarf bezüglich der Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege besteht.

Die Broschüre wurde in einer Auflage von 2.000 Exemplaren gedruckt und ist mittlerweile bis auf ganz wenige Restexemplare verteilt. Sie wurde von der Stadt Speyer (www.speyer.de/leben/senioren/lichtblick/Lichtblick.pdf )

und von der Evangelischen Landeskirche (www.evpfalz.de/ev_pfalz_downloads/gleichstellung_lichtblick.pdf)

als pdf –Datei ins Internet gestellt und kann dort abgerufen und ausgedruckt werden :
3.
Was wurde erreicht und wie geht es weiter?

Die Broschüre ist mittlerweile fast vergriffen und dies ist sicher ein geeigneter Zeitpunkt um inne zu halten und zu überlegen, was wir als Gleichstellungsbeauftragte bzw. als Leiterin des Seniorenbüros  mit dieser Broschüre erreicht haben und wo noch weiterer Handlungsbedarf besteht.
 Zunächst einmal wurde von sehr vielen Leserinnen und Lesern und von vielen Verantwortlichen, sowohl in der Stadt als auch bei der Kirche, beachtet, dass sich verschiedene Frauen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, jedoch mit einer gemeinsamen Zielsetzung für ein so sensibles Thema eingesetzt haben. Es wurde sowohl von den Verantwortlichen in den Kirchen als auch von denen der Stadt Speyer mit Hochachtung und Respekt zur Kenntnis genommen, dass diese ungewöhnliche Zusammenarbeit im Sinne eines wegweisenden Miteinanders und Füreinanders stattgefunden hat.

Wie uns mitgeteilt wurde, war die Broschüre nicht nur hilfreich für die pflegenden Angehörigen bei den Beschäftigten der Speyerer Behörden, sondern sie wurde auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Umkreis von Speyer wohnen, zur Kenntnis genommen und als Hilfestellung empfunden.

In vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wurde mir deutlich, dass das Thema „Pflege“ auch bei den Beschäftigten in den Behörden ein Thema ist, das ganz stark im Kommen ist. Sehr viele Mitarbeiterinnen, mit denen ich gesprochen habe, wussten auf Anhieb von einem Pflegefall in der eigenen, näheren oder ferneren Verwandtschaft. Ich war beeindruckt von der Arbeitsleistung und dem Einsatz, den diese -zumeist -Frauen für ihre kranken Angehörigen gebracht haben.

Die Gespräche haben uns auch gezeigt, dass Pflege mit Sicherheit kein absolut weibliches Thema ist, sondern dass auch viele Männer hellhörig geworden sind, weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst wurden, die sie ihren Müttern, Frauen oder anderen Verwandten gegenüber haben. So mag diese Broschüre ein Beitrag dazu gewesen sein, für das Thema „Pflege“ zu sensibilisieren und Überlegungen anzustoßen.

Wie die politische Diskussion dieser Tage deutlich zeigt, ist das Thema „Pflege“ bei weitem noch nicht „vom Tisch“, sondern es wirft weiterhin viele Fragen und ungelöste Probleme auf. Leider ist es auf der Ebene des Speyerer Runden Tisches zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf soweit mir bekannt ist, bis jetzt noch nicht zu einer strukturellen Weiterführung des Themas gekommen. Bei der Stadt Speyer haben die Frauenbeauftragten und die Leiterin des Seniorenbüros ein waches Auge auf die Problematik und sind um flexible Einzellösungen sehr bemüht. Darüber hinaus thematisierten sie in einer Veranstaltungsreihe das Thema „Gewalt in der Pflege“. Für das Bischöfliche Ordinariat kann ich sagen, dass in der Frage der verbesserten Vereinbarkeit von Pflege und Beruf Überlegungen gibt, zusammen mit der Mitarbeitervertretung einen Arbeitskreis „Vereinbarkeit Pflege und Beruf“ zu errichten, der an der Umsetzung von Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige arbeiten möchte. Die evangelische Kirche der Pfalz hat vor kurzem mit dem Audit berufundfamilie begonnen, bei dem diese notwendige Form der Vereinbarkeit berücksichtigt und problematisiert wird. 
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